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Schul- und Hausordnung

Die Grundlage der Schul- und Hausordnung des WRG Ursulinen bilden die

Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes, der Schulordnurgl, ergänzt durch

Verha ltensregeln u nd Verei n ba ru ngen der Sch u lgemei nschaft.

l Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni t974 betreffend die
Schulordnung i.d.g,F,
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Das Wirtschaftskundliche Realgymnasium Ursulinen sieht seine Aufgabe als katholische Privatschule

darin, eine Schulgemeinschaft zu ermöglichen, die den jungen Menschen hilft, ihre Persönlichkeit zu

entfalten und in ihre Freiheit und Verantwortung als Menschen und Christen hineinzuwachsen. Alle an

der Schule lehrenden und lernenden Menschen bemühen sich daher um eine Grundhaltung, die die

Verwirklichung der Schulgemeinschaft in diesem Geist unterstützt.

Ausdruck dieser Grundhaltung sind

Gegenseitige Achtung

Respekt und Höflichkeit

Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft

Sorge um die Gesundheit und Sicherheit

Ehrlichkeit und Achtung des Eigentums

Sauberkeit

a

a

a

a

a
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öffnungszeiten

Unterrichtszeit und L. Stunde
Pausen 2. Stunde

3. Stunde
große Pause

4. Stunde
5. Stunde
6. Stunde
Mittagspause

Nachmittags-
unterricht

siehe jeweilige Einteilung

Das Schulhaus ist von 7:00 Uhr bis t7:30 Uhr geöffnet.

Die öffnungszeiten des Sekretariats werden durch besonderen Aushang geregelt

Mit Hausübungs- und
Freizeitbetreuung

08:00 Uhr - 08:50 Uhr
08:55 Uhr - 09:45 Uhr
09:50 Uhr - L0:40 Uhr
L0:40 Uhr- 10:55 Uhr
L0:55 Uhr- L1:45 Uhr
LL:50 Uhr- 12:40 Uhr
L2:45 Uhr - 13:30 Uhr
13:30 Uhr - 14.10 Uhr

L4:IO Uhr- 16:45 Uhr
Nachmittags-
betreuung

Sprechstunden

Stell- und
Parkplätze

Die Sprechstunden der Lehrpersonen
bekanntgegeben.

werden auf www.ursulinen.tsn.at

Aufgrund von organisatorisch erforderlichen Diensteinteilungen können

Verschiebungen eintreten. Daher wird eine vorherige Kontaktaufnahme mit dem

Sekretariat empfohlen. lndividuelle Gesprächstermine sind mit den jeweiligen

Lehrpersonen zu vereinbaren.
Die Abhaltung von Sprechstunden auf telefonischem Wege ist grundsätzlich nicht

vorgesehen.

Der Schulparkplatz steht grundsätzlich nur Lehrpersonen sowie den

Mitarbeiter/inne/n der Schule zur Verfügung.

Eltern können den Parkplatz nach Maßgabe freier Plätze, Schülerinnen und

Schüler nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Schulleitung benützen. Für

Fahrräder und Mopeds stehen ausschließlich die eigens dafür vorgesehenen

Unterstände zur Verfügung.
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Unterrichts- und
Stundenbeginn

Abwesenheit

Pausen und
Freistunden

Klassenzimmer und
Klassenordner

Das Schulhaus ist ab 07:00 Uhr geöffnet. Die Klassenzimmer stehen den

Schülerinnen und Schülern ab7:45 Uhr offen.
Pünktlichkeit ist für Schülerinnen und Schüler ebenso wie für Lehrpersonen

eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehört auch, dass sich alle Schülerinnen und

Schüler mit dem Läuten in ihre Klassen- bzw. Unterrichtsräume begeben.

lst eine Lehrperson zehn Minuten nach Stundenbeginn noch nicht

eingetroffen, meldet der/die Klassensprecher/in dies im Sekretariat, in der

Administration oder im Konferenzzimmer.

Regelmäßige Anwesenheit im Unterricht gehört für Schülerinnen und Schüler

zu deren Pflichten, wiederholtes unentschuldigtes Fernbleiben (Schwänzen,

Zuspätkommen, ...) hat entsprechende Auswirkungen auf die Verhaltensnote.
Bei einer mehr als 3-tägigen Abwesenheit eines Schülers/einer Schülerin ist

unverzüglich die Schule (Sekretariat) zu benachrichtigen.

Das Verlassen des Schulgeländes bzw. des Ortes einer

Schulveranstaltung während der Unterrichtszeit bzw. der Schulveranstaltung

ist den Schüler/inne/n grundsätzlich nur mit Erlaubnis (der Schulleitung bzw.

der Lehrperson) gestattet. Diese Regelungen gelten auch für Freistunden,

Pausen und die Nachmittagsbetreuung.
Die Entschuldigungen sind dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin um-

gehend vorzulegen.

Die großen Pausen nützen alle Schülerinnen und Schüler auf der Pausenebene

bzw. auf dem Sportgelände zur Erholung. Die aufsichtführenden
Lehrpersonen räumen die Klassenzimmer und versperren die Türen. Die

Toiletten sollen grundsätzlich nur in den Pausen aufgesucht werden.
Während der Freistunden halten sich Schülerinnen und Schüler in den

Lernräumen oder in der Bibliothek auf, ohne den Unterricht der anderen

Schüler/innen zu stören.

Die Klassengemeinschaft ist für den ordentlichen Zustand ihres

Klassenzi mmers (mit-)verantwortl ich.

Zur Schaffung einer förderlichen Lernumgebung dürfen Schülerinnen und

Schüler der einzelnen Klassen in Absprache mit dem Klassenvorstand/der

Klassenvorständin ihre Klassenzimmer im Rahmen der Brandvorschriften und

ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen individuell gestalten.

Für die Reinhaltung der Klassenzimmer sind nicht nur die jeweiligen

eingeteilten Klassenordner/innen, sondern alle verantwortlich.
Nach jeder Unterrichtsstunde bereiten die Klassenordner/innen den

Unterrichtsraum auf die folgende Stunde vor. Vor allem reinigen sie die Tafel

und sorgen für ausreichend Kreide.

Sonderunterrichtsräume Die Sonderunterrichtsräume (Physik-, Chemie-, Musik-, Zeichensaal,

und Sporthalle lnformatikraum, Sporthalle, Biologielabor, Werkräume) dürfen nur nach

Erlaubnis durch die betreffende Lehrperson betreten werden. Die

Lehrpersonen kontrollieren nach der Unterrichtsstunde den

ordnungsgemäßen Zustand der Unterrichtsräume.
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Kopiergeräte

Unfälle - Versicherung

Haftung

Feueralarm

Unterrichtsende

Die Turnhallen dürfen nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden. Wird
der Sportunterricht im Freien abgehalten, ist darauf zu achten, dass die

Schuhe vor Betreten der Halle sauber sind.
Geräte dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrperson benutzt werden. Schäden

sind unmittelbar dem Sekretariat bzw. dem Hausmeister zu melden.

Den Schülerinnen und Schülern steht a)r Nutzung ein Kopierer mit
Kartenleser zur Verfügung. Kopierkarten sind gegen Barzahlung im Sekretariat

erhältlich.

Bei Unfällen ist die nächste erreichbare Lehrperson oder das Sekretariat

umgehend zu verständigen.
Bei Unfällen im Schulbereich sowie auf dem direkten Weg zu oder von der

Schule sind alle Schüler/innen über die AUVA versichert.

Die Schule haftet nicht für Beschädigungen oder Entwendungen von

Schülereigentum (Kleidung, Fahrräder, Bücher, Wertgegenstände usw.). Für

das Verhalten der Schüler/innen tragen allein diese selbst oder deren Eltern

die Verantwortung und die zivilrechtliche Haftung. lnsbesondere haften sie

für absichtliche Beschädigungen von Schul- und Schülereigentum.

Ei gen berechtigte Schü ler/i n nen haften sel bst.

Ein Feueralarm wird durch die Feuermeldeanlage angezeigt. ln diesem Fallgilt
es Ruhe zu bewahren und das Schulgebäude entsprechend dem

Räumungsplan umgehend zu verlassen. Anweisungen der Lehrer/innen bzw.

sonstigem Schulpersonal muss absolut Folge geleistet werden. Alle Klassen

und Gruppen stellen sich laut Plan an der Sammelstelle am Sportgelände
geordnet auf, damit die Lehrpersonen die Anwesenheit überprüfen können.

Nach der letzten Unterrichtsstunde sorgen die Schüler/innen für eine

aufgeräumte Klasse und schalten beim Verlassen das Licht aus. Die

Lehrperson verlässt den Raum als Letzte und versperrt die Tür.
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Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat das gleiche Recht, sich an unserer Schule in einem angenehmen

Lebensraum wohlzufühlen, ihre Angebote zu nutzen und in Anspruch nehmen zu können. Daher

werden verbindliche Verhaltensregeln festgelegt und folgende Vereinbarungen getroffen:

Achtung der
Mitmenschen

Sorgfalt und
Achtung des

Eigentums

Sauberkeit

Gewaltandrohung und Gewaltanwendung jeder Art sind keine geeigneten Mittel zur

vermeintlichen Konfliktlösung und haben daher an unserer Schule absolut keinen

Platz. Ebenso sind Beleidigungen, Demütigungen, Bedrohungen und andere Formen

psychischer Gewalt zu unterlassen. Die Sicherung der Privatsphäre und der Schutz

der Persönlichkeit von Schüler/inne/n und Lehrpersonen ist für uns eine

Selbstverständlichkeit. Wir halten den Datenschutz ein und verpflichten uns, die

Veröffentlichung personenbezogener Daten - von der Namensnennung über Film-

und Fotomaterial bis hin a)r Dokumentation schulischer Daten (Noten,

Prüfungsergebnisse u.dgl.) - in den herkömmlichen und besonders den neuen

Medien zu unterlassen. Wir tragen Bekleidung, die dem Ziel unserer Schule als Lern-

und Bildungseinrichtung angemessen ist.

Wir alle erwarten, dass unser Eigentum geachtet und sorgsam behandelt wird.

Deshalb gehen wir auch sorgfältig mit dem Eigentum der Schule, der anderen

Mitschüler/innen und der Gemeinschaft um. Dazu gehört selbstverständlich, dass wir
Böden, Fenster, Wände, Spiel- und Sportgeräte sorgsam behandeln sowie

Beschädigungen an Mobiliar und Lehr- und Lernmitteln vermeiden helfen. Trotzdem

entstandene Schäden werden umgehend gemeldet. Sportgeräte (Skateboard,

Scooter, ...) werden im Schulgebäude nicht verwendet.
Die lnbetriebnahme von Computer und Beamer in den Klassen erfolgt nur nach

ausdrücklicher Genehmigung durch Leh rpersonen.

Wir verzichten darauf, besondere Wertsachen in die Schule mitzunehmen und bzw.

benützen zur Aufbewahrung solcher Wertgegenstände grundsätzlich die dafür

vorgesehenen versperrbaren Garderobenschränke.

Wir sind gemeinsam für die Sauberkeit des Schulhauses sowie des gesamten

Schulbereichs verantwortlich. lm Bereich des Schulhauses tragen alle Schülerinnen

und Schüler Hausschuhe. Der Mülldienst und die Klassenordner/innen werden in
ihrer Arbeit für die Sauberkeit des Schulgebäudes bzw. des Klassenraums von allen

unterstützt. Wir werfen keinen Müll und andere Gegenstände achtlos weg und halten
gemeinsam genutzte Räume wie z.B. Toiletten sauber. Bei Bedarf melden wir
fehlende Utensilien (Toilettenpapier, Handtücher, fehlende Seife ...) oder defekte

Anlagen (Verstopfungen, Schäden, ...) dem Sekretariat. Essen und Getränke

konsumieren wir ausschließlich auf der Pausenebene, um mögliche

Verschmutzungen der Klassen und Unterrichtsräume zu vermeiden. Mutwillige
Verschmutzungen (2.8. auch Beschreiben von Tischen und Stühlen, Kaugummi, ...)

sind unzumutbar und besonders rücksichtslos gegenüber dem Reinigungspersonal.

Gegenstände, die zu Verunreinigungen, Störungen oder Gefährdungen führen

können, werden nicht in die Schule mitgenommen.
Wir vermeiden unnötigen Müll, besonders verzichten wir auf die Bestellung und den

Bezug von Speisen durch ein auswärtiges Lieferservice. Der anfallende Müll wird
getrennt in den dafür auf der Pausenebene bzw. in den Klassenräumen

bereitgestellten Behältern entsorgt.
Um Energie zu sparen, schalten wir das Licht aus, wenn es nicht benötigt wird. Die

Außenanlagen dienen der Verschönerung des Schulgeländes und werden von allen

entsprechend geschützt und sauber gehalten.

Umweltschutz



Gesundheit

Disziplin und
Respekt
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Rauchen schadet der Gesundheit und ist auf dem gesamten Schulgelände

ausnahmslos verboten. Wir verzichten grundsätzlich auf Rauschmittel jeglicher Art

und nehmen zur Kenntnis, dass deren Konsumation auf dem gesamten Schulgelände

untersagt ist. Zu besonderen Anlässen kann die Schulleitung über Ausnahmen

entscheiden.
Beim Gebrauch von Handys und anderer digitaler Geräte an der Schule ist die

Regelung,,Verwendung Digitaler Geräte ab Schuljahr 2025/26" (Beilage zur Hausordnung)

zu beachten.

Wir respektieren die Verantwortung der aufsichtführenden Personen, verzichten
auf provokantes oder undiszipliniertes Verhalten, das der positiven

Gemeinschaftsbildung entgegensteht. Den Anordnungen der Lehrpersonen und den

Vorgaben der Schul-und Hausordnung leisten wir Folge.
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Die Schul- und Hausordnung wurde mit dem Beschluss des Schulgemeinschafts-

ausschusses vom L9. Oktober 20L6 in Kraft gesetzt, mit SGA-Beschluss vom 14. Oktober

2022 aktualisiert und bildet einen Bestandteil des privaten Aufnahmevertrages mit dem

Schulerhalter des WRG Ursulinen.

Aktuelle Fassung vom 15. 07.2026
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Kurzfassung der

Zum Gelingen der Schulgemeinschaft und eines verantwortungsvollen Miteinanders an

unserer Schule gehören ...

a Achtung voreinander:

o Wahrnehmung der lnteressen anderer

o Konfliktlösung ohne Gewalt

o Respektvoller Umgang mit persönlichen Daten anderer

a Sorgfalt und Schutz des Eigentums:

o Behutsamer Umgang mit dem Schulgebäude und sämtlichen

Ein richtu ngsgegenstä nden

o Achtung fremden Eigentums

a Sauberkeit:

o Sauberhalten von Unterrichtsräumen und Schulgelände

o Tragen von Hausschuhen

o Essen und Trinken nur in dafür vorgesehenen Bereichen

a Umweltverantwortung:

o Sparsamer Umgang mit Energie und Ressourcen

o Vermeidung bzw. sorgsame Trennung von Müll

o Keine Bestellung von Essen durch ein Lieferservice

a Gesu nd heitsbewusstsei n :

o Verzicht auf Rauchen und Konsumation von jeglichen Suchtmitteln

o Einhalten der Regeln für die ,,Verwendung Digitaler Geräte"

a Disziplin und Respekt:

o Respektieren der Anordnungen von Lehrpersonen und Schulpersonal

o Einhalten von Regeln und Vereinbarungen der Schul- und Hausordnung

lnnsbruch 17. 0ktober 2019
für den SchulgemeinschafBaussehuss {SGA}

Dlr. Mag. Georg Klammer

Aktuelle Fassung vom L5. 0L.2026
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Venrendung Digitäler Geräte {Beil4e zur Hausordnungl:

Stand- Jänner 2026

Vorbernerls,nE: Unter Digible Geräte fdlen u- a- SrrarShmef. TablEts, Smartnstdres urd Lapüops-

eunilffdte*gF*l;E r
. Für'all* Schülerinnen und Slhüler giit im ge:arnten -khulhar-EE e;n lrenryenduftgs,r€rbot Dig:taier Gerit*.

Ausnahme überst'rfe: Sigrtaie Gerate dür'Fen irn lilE:senrsum \,€rrrerdet iverden, lnl*nge k€in {JntE{'ritrht

gtrttfi-rdet- l+llt dem Läuten rur Unterflchtsstunde muss das Bigtäle G*ril irr die Srrru ta:ch'e g*geben rverden.

. Faurenebene unC Außenbereicl"r:

fr Hier irt für Schülerirnen urrd Sciüier cler Unterstuf* ein* ß,gieale.G*räte-freie Zsrre.

c' .khülerlnnen und Schriler der önerstuie ciürler ihr Digital*s Gerat in der Hr.lentastrh* m;tt:lhrE1, 3b,et

niclrt benutren" Auch das b'err,'en.CE !'on linphärern i:t nicht erlauät.

Aurrahrnen: Ba; ksnt3itlese Bezahlen irt araubt. ln Freirturden, in der I'dirtagspau:e und arr

tl:chmittag durfen Sigitale Gerite h'ler iür sshulisrhe In'ecke ver+r*ndet'rerden.
. 'rfuä hrerud d*r Urrterrichttltund: befi nden sich $;gitale G+räte jed*rfal is in der S*hultarche sder rm Hg ndlepird

iar.rcr nicht in der Hosenta:iF,e sder urter der Banki. 5i* hefinden sich Cae:l :m Flugmodus,lder sind

ausgerchaltat.
. ßl:,{r.,rfladen üigital*r Geräte rn der Sci",uie :Et nrri't erlauht, es sei denn, eire LehrperEsn hrt dar rutsr Eegtättet.
. BrEitalE Geräte durfen in !-rnderriurrrE, är.i!h aulS*:helh der Scrruhasche, mrtgPnomly,en u.'erden. Sie dürien d.lbei

aber nirht L'enJtEt werden.
. Dls Fdit:chreiben a.rtTabiets ':der Lagtnp:.'.ir.ihren,J deg Unterr;chtr irt 'rrügiich, sniern die betreffende

Lehrperscn su'jci. 'hr Einv*rständnis, dasleder:eit n'iderrufEn ruerden l,"ann, gegeben h.rt.

Tctr{Egdr4lb&ürer*fr
Tableti musser ßirtt 5fE!-rderdmät3ig mif in die Srhule gEnom:'rerl. werden. Ssllte eine Lehrpersnr dre l+lfnahme derTablets

für ei,.le UntErrir:htsstJnde 'rünschery kÜnd:gt ge da= rechtz*tig an [bsp'.l/. i,r eiirer der ,,'srh:rgehenden Stunden sCer

mittelr -lJ,lttren f*r Schuler''tnnerr" in tll'lTl5l. S:e Lehrperscn k*nn auch festiegel, dasr da: ?ablet in jeder

Unterichtsstu rde dabei gein :oli.

Bie $chülerrnnen urd Schüler :rnd lerentw,frtl;* dafür, ihrE Tablets tn der betrsffenen .Str-rnden einsatrb*refi und

.rufgeladen d.1he' ru haben-

ärgffirrrgfutre
. tf*ihrenC d*r Unterrichtsstunde legt die untryrichEende Lehrper+ln die Fegeln fest.

. LehrF,erssrer'' kü.nnen jederueit und unaE,hängigvom Crrt eine iklr''endung Big*taler Geräte *rlauben.

. ln SarcCerriumen kännen eigne F,egeln gelten ibrpir'. drs Usrnanderrse;n einer l''landykrstei. Sie mussen den

Schülerinnen und S:hülern im itgrh in:in kerrmuniiiert '.r'erden-

. Bei Veransttsltu!'|gen ar-rE*rhalb der Schule legt die orgEni=ieren,Ce Lehrper:an dre Regeln fusl

. Bei ''*eranrtaltung*n im Echulhaus iFarchrng;$o*fest, .-.J darf da: Harrd',,,:u,rrr Folagr.rfier*r'rer'&end€it/iErdE'r.

fflreAreErthci lHtiffiry:
. Das üigitale trerät ivird der Scnr-llerin brur. ,Ce,rr Schüler abgenommen und im, Ksnfer,enezirytmer'.,en'.'ah't.

. l{ach der *reten'Jnd c#Eiten,Ä,bnrhme bekonmt die Schü;erin bln. der $chuler da: Figita:e €Erät arn Erde des

Scfr*hages uon einer helieblgen t-ehrperso:r zurück. 9päresten; bei .C*r Er,irEiren Abnahrre mr-lEs aber der lLr

i:riormiert'.lerd*r - dieser lührt eirr Ge:präch rnit der Schülerin blr. de;'n Schül*".
. l,Jach der dritten Abn.3inr* ist dal Digtäle Gerät bein Herrn Direltsr abruhslel.
. l,lach der vierten Ahnahme'rird seitens der Sireklien erne irdi,,'idrlelle UereinL,"rrung lr- 8. AEholung"Ces ßeritr

durch,lie Elterni nrit der Scrüierin brw- denn Sshüler getroffen.


